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Informationen und Anweisungen für die Schiedsrichter und Beobachter im Verbandsauftrag für das 

Spieljahr 2022/2023 

Handlungsempfehlungen bei besonderen Vorfällen 

Pyrotechnischen Vorfällen (Abbrennen von bengalischen Feuern, Rauchpulver, laute Böller etc. 

Bei pyrotechnischen Vorfällen ist das Spiel zu unterbrechen, und die Mannschaften sind zu ihren 

Auswechselbänken zu schicken. Zudem ist über den Spielführer der Heimmannschaft eine 

Lautsprecherdurchsage (wenn möglich, ansonsten in anderer Weise) zu veranlassen. Das Spiel darf erst 

wieder fortgesetzt werden, wenn kein Feuer mehr brennt und etwaiger Rauch verzogen ist. 

Kommt es anschließend zu einem erneuten pyrotechnischen Vorfall soll der Schiedsrichter mit beiden 

Mannschaften für ca. 5 – 10 Minuten das Spielfeld verlassen. Zudem hat erneut eine 

Lautsprecherdurchsage (wenn möglich, ansonsten in anderer Weise) zu erfolgen, dass bei einem weiteren 

(dritten) Vorfall das Spiel vom Schiedsrichter abgebrochen werden kann. Hat sich anschließend die Situation 

wieder beruhigt, kann das Spiel wieder fortgesetzt werden. 

Sollte es danach zu einem dritten pyrotechnischen Vorfall kommen, ist das Spiel vom Schiedsrichter erneut 

zu unterbrechen. Schiedsrichter und beide Mannschaften verlassen das Spielfeld. Der Schiedsrichter soll 

sich sodann mit dem Leiter des Sicherheitsdienstes (wenn benannt) / Ordnungsdienstes und dem 

Schiedsrichterbeobachter die Lage erörtern und sich insbesondere darüber in Kenntnis setzen lassen, ob 

der/die Täter vom Ordnungsdienst gefasst und aus dem Stadion verwiesen worden sind. Der Schiedsrichter 

trifft danach die Entscheidung, ob das Spiel abgebrochen oder noch einmal fortgesetzt wird. 

Entscheidet der Schiedsrichter sich für eine nochmalige Spielfortsetzung, hat erneut eine 

Lautsprecherdurchsage (wenn möglich, ansonsten in anderer Weise) zu erfolgen, in der darauf hingewiesen 

wird, dass bei einem weiteren (vierten) pyrotechnischen Vorfall das Spiel abgebrochen wird. 

Sollte es danach zu einem weiteren (vierten) pyrotechnischen Vorfall kommen, ist das Spiel abzubrechen. 

Bei sämtlichen vorgenannten Maßnahmen ist vom Schiedsrichter ein ausführlicher Bericht zu verfassen. Bei 

gravierenden Vorfällen kann der Schiedsrichter das Spiel auch früher abbrechen. 

In Fällen von sonstigen Zuschauerausschreitungen, z.B. Zuschauer stürmen den Platz, ist diese 

Handlungsempfehlung analog anzuwenden.  

 



Handlungsempfehlungen bei besonderen Vorfällen 

Rassistische, fremdenfeindliche oder politische radikale Parolen 

Ebenso ist vom Schiedsrichter ein Bericht zu verfassen (evtl. mit Foto), wenn auf dem Sportgelände Banner 

mit rassistischen, fremdenfeindlichen oder politisch radikalen Parolen eingesetzt werden. Das Spiel darf 

nicht begonnen werden, wenn bei Spielbeginn Banner mit rassistischen, fremdenfeindlichen oder politisch 

radikalen Parolen im Stadion deutlich sichtbar sind.  

Sollten während des Spiels Banner mit rassistischen, fremdenfeindlichen oder politisch radikalen Parolen 

im Stadion deutlich sichtbar gezeigt werden, ist das Spiel zu unterbrechen und erst fortzusetzen, wenn die 

Banner entfernt sind.  

Falls notwendig und dies keine unverhältnismäßige Überreaktion darstellt, verlassen die Schiedsrichter mit 

beiden Mannschaften das Spielfeld und kehren erst zurück, wenn die Banner entfernt sind. 

Der jeweilige Spiel-Ansetzer sowie der Sicherheitsbeauftragte des NordFV August-Wilhelm Winsmann 

(Mobil: 0151 614 496 00 / Mail: auwiwinsmann@t-online.de) sind in solchen Fällen umgehend vom 

Schiedsrichter zu informieren. 

 


